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Eriz, 20. Januar 2023  
 
 
Gesuch um Befreiung der Kantons- und Gemeindesteuern, der direkten Bundessteuern sowie der 
Erbschafts- und Schenkungssteuern für die Steuerperioden 2022 und folgende für den 
 
Schweizerischer Verein WIR, Eriz 
 
 
Guten Tag 
 
Als Präsident der Organisation Schweizerischer Verein WIR mit Sitz in 3619 Eriz stelle ich hiermit den 
Antrag, das der oben aufgeführte Verein die Steuerbefreiung erhält und die Spenden an diesen Verein zu 
100 % von den Gebern als gemeinnützige Vergabungen in der privaten Steuererklärung in Abzug gebracht 
werden können. 
 
Zur Dokumentation erhalten Sie folgende Unterlagen: 
 

- Statuten des Schweizerischer Verein WIR vom Oktober 2021 
- Gründungsprotokoll vom 18.Oktober 2021 
- Jahresabschluss 2022 

 
Wie Sie diesen Unterlagen entnehmen können, bezweckt der Verein ausschliesslich gemeinnützige Zwecke; 
der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und bei Auflösung wird der Liquidationserlös einer anderen, 
steuerbefreiten, Organisation übertragen.  
 
Aus allen diesen Gründen sind die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung der Organisation 
Schweizerischer Verein WIR ab Gründung gegeben. 
 
Wir bitten Sie, diesen Antrag und die beigelegten Dokumente wohlwollend zu prüfen und stehen für weitere 
Auskünfte gerne zur Verfügung. 
 
 Freundliche Grüsse 
 
 Schweizerischer Verein WIR 
 Präsident 
 
 
  
 Christian Oesch 
 
 
Beilagen: 
erwähnt 
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